BERLINER TEILHABEBEIRAT 
Entwurf Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Berliner Teilhabebeirats 
[bookmark: _GoBack]Datum: 14.06.2024 Ort: Präsenzveranstaltung  
Beginn: 13:00 Uhr, Ende: 16:00 Uhr 
Verbände Menschen mit Behinderungen
Name 			Organisation/Institution
1. Haase, Ulrike 		Landesbeirat für Menschen mit					Behinderungen 
2. Stellv. Gröting, Ludger		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
3. Stellv. Metzing, Holger		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
4. Seerig, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen			(stellvertretender Vorsitzender)
LIGA
5. Krausser, Hartmut		ApK
6. Redfern, Timothy		Der Paritätische Berlin (stellvertretende				Vorsitzender)
7. Stellv. Brohl-Zubert, Uwe		Der Paritätische Berlin
8. Schütz, Elisabeth		DWBO
9. Wasielewski, Benjamin		AWO Berlin
Landesbeauftragte
10. Braunert-Rümenapf, Christine		Landesbeauftrage für Menschen mit Behinderungen 
11. Elborg, Maike		Referentin der Landesbeauftragten für Menschen			mit Behinderungen 
12. Blamberg, Christel		Geschäftsstelle des Berliner Landesbeirats für				Menschen mit Behinderungen
13. Kusserow, Norma		Stellv. Landesbeauftragte für Psychiatrie

Hauptverwaltung
14. Bozkurt, Aziz		Staatssekretär für Soziales (Vorsitzender)
15. Stellv. Heinisch, Daniel		SenASGIVA, Abteilung Soziales
16. Mönke-Schmidt, Ulrike		Senatsverwaltung für Wissenschaft,					Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
17. Stellv. Uelze, Kerstin		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie
18. Winter-Witschurke, Christiane		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie
Mitarbeitende, Fachreferenten und Gäste
19. Barth, Petra		Berliner Werkstätten (LAG WR)
20. Rau, Fabian		Berliner Werkstätten (LAG WR)
21. Lehmann, Thomas		Berliner Werkstätten (LAG WR)
22. Marković, Bojana		SenASGIVA, Abteilung Soziales
23. Slawik, Norman		SenASGIVA, Abteilung Soziales
24. Ilse, Alexandra		SenASGIVA, Abteilung Soziales
25. Chodakowski, Julia		SenASGIVA, Abteilung Soziales
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TOP 1 – Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
· Die Präsenzsitzung wird von Herr Bozkurt eröffnet. Es folgt die Begrüßung der Mitglieder und der Gäste.
· Frau Holl hat sich dazu entschieden den Berliner Teilhabebeirat zu verlassen. Die Mitglieder des Berliner Teilhabebeirats wünschten Frau Holl auf ihrem neugewählten beruflichen Werdegang alles Gute und viel Erfolg. 
· Zur bestehenden Tagesordnung wurde ein zusätzlicher TOP „Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzenden im Berliner Teilhabebeirat“ hinzugefügt. Die geänderte Tagesordnung wurde angenommen und die Beschlussfähigkeit festgestellt.

TOP 2 – Beschluss des Protokolls der Sitzung am 01.03.2024
· Das Protokoll ist den Teilnehmenden mit der Einladung zur Sitzung (am 14.06.2024) am 06.06.2024 zugegangen.
· Vorab sind der Geschäftsstelle zwei Änderungsvorschläge formeller Natur zugegangen. Beide Änderungsvorschläge wurden vollständig in das Protokoll aufgenommen.
· Das Protokoll der Sitzung am 01.03.2024 wurde ohne weitere Änderungsvorschläge seitens der Mitglieder angenommen. 

TOP 3 – Wahl des neuen stellvertretenden Vorsitzenden 
· Bei der Paritätische Berlin wurde das Referat Teilhabe neu besetzt. In diesem Zusammenhang hat Frau Schödl den Wunsch geäußert, vom stellvertretenden Vorsitz des Berliner Teilhabebeirats zurücktreten zu wollen, um dem neuen Referenten für Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Tim Redfern, die Möglichkeit zu geben, sich zur Wahl stellen zu lassen. 
· Die Frage von StS Bozkurt nach Gegenkandat:innen wurde seitens der Mitglieder verneint.
· Hinsichtlich der Wahl haben sich die Mitglieder einstimmig für das Abstimmen per Handzeichen entschieden. 
· Herr Redfern wurde einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden des Berliner Teilhabebeirats gewählt. Herr Redfern hat seine Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden angenommen.

TOP 4 – Nichtberufung Landesbeirat für psychische Gesundheit/ Landesbeauftrage/r für psychische für psychische Gesundheit/ Besuchskommissionen 
· Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Herrn Wegener von „bipolaris“ angemeldet. 
· [bookmark: _Hlk165620105]Der „Landesbeirat für psychische Gesundheit“ ist seit der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2021 nicht wiederbesetzt worden. Damit existiert das einzige gesetzliche Gremium im Land Berlin, das sich mit den Fragen der Versorgung psychisch erkrankter bzw. beeinträchtigter Menschen gruppenübergreifend befasst, seit über 2,5 Jahren nicht mehr.
· Dies hat zum einen zur Folge, dass kein geregelter Austausch zwischen Senat, Verwaltung, Kliniken, Öffentlichem Gesundheitsdienst, Betroffenen und Angehörigen mehr stattfindet.
· Zudem können dadurch auch die gesetzlich vorgeschriebenen Besuchskommissionen (BK) nicht wiederbesetzt werden. Die BK überprüfen, ob die Einrichtungen die Vorschriften des PsychKGs einhalten, insbesondere ob sie die mit der Unterbringung und der Behandlung verbundenen Aufgaben erfüllen und die Rechte der untergebrachten Personen wahren. 
· Frau Kusserow weist daraufhin, dass im Falle eines Beschlusses des eingereichten Beschlussvorschlags, die Adressaten geändert werden müssten. Denn der Landesbeirat für psychische Gesundheit wird vom Abgeordnetenhaus gewählt. Und die Wahlunterlagen sind dort bereits angekommen. In diesem Sinne müsste der Beschlussvorschlag an den Fachausschuss Gesundheit beziehungsweise an das Abgeordnetenhaus gerichtet sein. 
· Die Besuchskommissionen werden durch den existierenden Landesbeirat für psychische Gesundheit gewählt. Somit wäre in diesem Fall der Adressat der Landesbeirat für psychische Gesundheit, der sich noch konstituieren muss. 
· Anders als bei der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, ist die Stelle der Landesbeauftragten für psychische Gesundheit an die Referatsleitung angedockt. Die Stelle wurde ausgeschrieben, die Auswahlgesprächen haben stattgefunden, so dass die Stelle in wenigen Wochen, nach der Beteiligung der Gremien, besetzt werden kann. 
· Auf folgende Änderungen und Ergänzungen haben sich die Mitglieder hinsichtlich des Beschlusses zum Thema „Nichtberufung Landesbeirat für psychische Gesundheit/ Landesbeauftragte/r für psychische Gesundheit/ Besuchskommissionen“ geeinigt.
· Im ersten Punkt wurde die geforderte „Einberufung“ durch den Ausdruck „… schnellstmögliche Wahl des Landesbeirats für psychische Gesundheit noch vor der parlamentarischen Sommerpause 2024 durch das Abgeordnetenhaus …“ geändert.
· Im zweiten Punkt des Beschlusses wurde das Wort „Berufung“ durch den Ausdruck „Besetzung“ ersetzt. 
· Zudem wurden noch die Adressaten angepasst. In diesem Zusammenhang wurde das Abgeordnetenhaus hinzugefügt und die Senatorin Dr. Ina Czyborra. 
· Der Beschlussvorschlag wurde mit zwei Enthaltungen ansonsten einstimmig angenommen. 
TOP 5 – Mittelsperrungen im ISP-Angebotsbereich (Angebote für Menschen mit Behinderungen)
· Aufgrund der bestehenden Herausforderung rund um den Haushalt, hat die Senatsverwaltung sich als erste Priorität gesetzt, keine bestehenden Angebote zu gefährden, um diese weiterhin fortführen zu können. Im Bereich ISP hat die für Soziales zuständige Senatsverwaltung ca. 4 Mio. € als Aufwuchs vom Gesetzgeber erhalten. In diesem Zusammenhang musste die Senatsverwaltung zudem noch die Erfüllung der Bedingungen der Pauschalen Minderausgeben, in Einklang mit dem Fokus auf Aufrechterhaltung der bestehenden Projekte, bringen. 
· Es werden somit keine Kürzungen im Bestand der Projekte vorgenommen. Eher im Gegenteil, es ist eine Steigerung um 3% im Sachkostenbereich geplant. 
· Des Weiteren konnte sowohl eine Vorsorge bezüglich der Personalkostenentwicklung als auch im Bereich der Wohnungslosenhilfe getroffen werden. Für den Aufbau neuer Strukturen und Projekte reichen die vorhandenen Finanzmittel nicht. 
· Bei dem Beschluss zum Thema geht es in erster Linie darum, dass der Berliner Teilhabebeirat eine wichtige Botschaft an die Politik und die Verwaltung vermittelt, im Hinblick auf die Systemrelevanz und die zentrale Bedeutung der Infrastruktur im Land Berlin für Menschen mit Behinderungen. 
· Seitens der Interessenvertretungen wurde erneut darauf hingewiesen, dass bis heute immer noch keine Bewilligungsbescheide für den Rest des Jahres vorliegen. Es liegen lediglich nur vorläufige Bewilligungsbescheide (auf der Grundlage des Vorjahres) für die ISP-Projekte vor, welche bis Ende Juni 2024 gültig sind.
· Im Beschluss wurden vor der Abstimmung noch einige Änderungen vorgenommen. Die Mitglieder haben sich darauf geeinigt zum einen den im Beschluss verwendeten Begriff der „Politik“ zu konkretisieren. Der „allgemeine“ Begriff der „Politik“ wurde durch das Abgeordnetenhaus, SenASGIVA und LAGeSo als Adressaten ersetzt. 
· Zum anderen waren sich die Mitglieder einig den Punkt 2 des Beschlusses unverändert zu belassen, obwohl seitens der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung bestätigt hat, dass keine Kürzungen der ISP-Projekte geplant sind.
· Der Beschlussvorschlag wurde mit zwei Enthaltungen ansonsten einstimmig angenommen. 



TOP 6 – Umsetzung des Tarifvertrags der Assistenzkräfte im Arbeitgeber:innen-Modell und Rücknahme der Fachlichen Weisung Nr. 01/2023 der SenASGIVA
· Nur eine teilweise Anerkennung des Tarifvertrags seitens des Landes:
· Das Land hat die Tarifniederschrift nicht teilweise anerkannt, sondern nur einzelne Punkte der Tarifniederschrift durch die Fachliche Weisung 01/2023 refinanziert. Die Finanzierung der Tarifverträge im Persönlichen Budget (wie z.B. bei der Persönlichen Assistenz im Arbeitgeber*innenmodell) ist kein Automatismus.
· Vollständige Rücknahme der Fachlichen Weisung, da die Arbeitnehmer:innen vom LAGeSo dahingehend beraten werden, einen Tarifbruch zu begehen: 
· Eine vollständige Aufhebung der Fachlichen Weisung hätte zur Konsequenz, dass die Refinanzierung der Tarifniederschrift und die damit verbundenen höheren Entlohnungsbedingungen für die Tätigkeit der beschäftigten Assistenzkräfte durch das Land aufgehoben werden würde und durch das LAGeSo nicht mehr ausgezahlt werden würde. Die Forderung seitens der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen, die Fachliche Weisung zurückzunehmen, zielt nicht auf die Aussetzung der Finanzierung seitens des Landes ab. Ein Tarifbruch kann das Land nicht erkennen. 
· Das Land Berlin ist dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die hierfür erforderlichen Finanzmittel zur Refinanzierung aufgrund des Haushaltsgesetzes befristet bis zum 31.12.2025 zur Verfügung stehen. Dies setzt das LAGeSo um. 
· Gefährdung der Selbstbestimmung von Menschen mit Assistenzbedarf:
· Die Wahrnehmung der Sachleistung seitens der Leistungsberechtigten über die Leistungserbringer gefährdet nicht die Selbstbestimmung dieser Menschen. Die bloße Wahl zwischen den Sachleistungen und den Geldleistungen führt nicht automatisch zu einem niedrigeren Grad an Selbstbestimmung. 
Auf der anderen Seite ist die Selbstbestimmung außerhalb des Arbeitgeber:innen-Modells insoweit eingeschränkter, da die Betroffenen nicht die Assistenzkräfte selbst einstellen, sondern zunächst im Regelfall eine Assistenzkraft zugewiesen bekommen. Die Mitglieder, die den Beschluss eingebracht haben, bitten um Zurückstellung des Beschlussvorschlags. Ein etwaig überarbeiteter Beschluss wird im Umlaufverfahren im Nachgang zur Sitzung zur Abstimmung gestellt. 

TOP 7 – Themen aus den Bezirksteilhabebeiräten
Friedrichshain-Kreuzberg: Barrierefreies/ Barriere reduziertes Wohnen ermöglichen und im Wohnungsbestand erhalten
Mitte: Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen im Kontext von Fahrdiensten 
Thema von Friedrichshain-Kreuzberg:
· Der Bezirksteilhabebeirat (BzTHB) Friedrichshain-Kreuzberg bittet um die Befassung mit dem Thema „barrierefreies/barrierereduziertes Wohnen ermöglichen und im Wohnungsbestand erhalten“.
Die Mitglieder haben einstimmig die gesamtstädtische Bedeutung des Antrags beschlossen sowie den Antrag mit den ausgearbeiteten Empfehlungen weiter durch die Geschäftsstelle an den Steuerungskreis und gleichzeitig an die SenBauWohn zu leiten. 
Thema von Mitte:
· Bei dem Thema handelt es sich um Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen im Kontext von Fahrdiensten.
· Die Mitglieder des Berliner Teilhabebeirats stellen die gesamtstädtische Bedeutung fest.
· Diskussion:
· Seitens der Interessenvertretungen wurde angeregt, ein Rundschreiben mit den entsprechenden Vorgaben und Anforderungen für die Bezirke und Fahrdienste zu entwickeln. Das Land erwidert, dass zu bestimmten Fahrten bereits verschiedene Rundschreiben existieren. Diese werden mit der Einladung zur nächsten Sitzung versandt.
· Die Mitglieder einigen sich darauf, dass in der nächsten Sitzung des Berliner Teilhabebeirats am 30.08.2024 der TOP Gewalt bei der Beförderung von Menschen mit Behinderungen aufgerufen werden soll. So soll ein Austausch mit Expert:innen aus dieser Sphäre ermöglicht werden, um besser einschätzen zu können, welche weitere Schritte der Berliner Teilhabebeirat unternehmen will. 

TOP 8 – Fragen zum Steuerungskreis nach § 7 AG SGB IX
· Herr Seerig erläutert kurz die eingereichten Fragen. Die Mitglieder einigen sich auf eine schriftliche Beantwortung der Fragen im Nachgang. 
· 

TOP 9 – Aktuelles/Sonstiges
Aktuelles
Für den TOP „Aktuelles“ wurden keine Themen angemeldet. Auch in der Sitzung wurden keine weiteren Themen seitens der Mitglieder vorgebracht.
Sonstiges
· In der Sitzung des BTHB am 01.03.2024 wurde die Erweiterung der Sitzungen auf vier pro Jahr, einstimmig beschlossen. Ein Termin konnte am 30.08. 2024 (13:00 – 16:00 Uhr) gefunden werden. Eine Terminverschiebung scheidet aus, da die Gebärdensprachdolmetscher:innen für einen der drei mögliche Freitage im September nicht in diesem Zeitraum zur Verfügung stehen. Die Sitzung soll nach Auffassung der Mitglieder als Videokonferenz stattfinden. 
· Sitzungstermine für 2024:
1. 30.08.2024	Videokonferenz
2. 15.11.2024	Videokonferenz


Protokollantin: Chodakowski, Julia; III B 3.6 

